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Die Ausgangslage ist bekannt. Verschiedene ungelernte und ausgebildete Personen leisten 
täglich unterschiedlichste Kleinstarbeitspensen. Dazu gehören zum Beispiel kurze 
Arbeitseinsätze als Aushilfe im Gastrobereich (Catering), als Helferin bei Veranstaltungen und 
Events (z.B. Platzanweiser, Ticketkontrolle usw.) oder als Aushilfe für Standaktionen und 
Umfrageinstitute. In Bezug auf die Administration (Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge, 
Erstellen der Lohnausweise etc.) verursachen solche Kleinstpensen in der Regel praktisch den 
gleichen Aufwand wie Vollzeitstellen. 

Dieser administrative Aufwand führt unter anderem dazu, dass gerade solche 
Kleinstarbeitspensen nicht abgerechnet werden, d.h. mögliche Einnahmen fliessen am Fiskus 
vorbei. Die Antragssteiler sind davon überzeugt, dass durch eine Verminderung des 
kaufmännischen Aufwands mehr kleine Einsatzmöglichkeiten geschaffen werden können. 

Deshalb bitten wir die Regierung zu prüfen und darüber zu berichten, ob sich für diese Art der 
Kleinst-Entschädigungen, deren Höhe zu begrenzen wäre, nicht mit der Einführung einer 
Pauschalabgabe (inkl. Lohnsteuer und AHV/IV-Beitrag) eine wünschbare administrative 
Erleichterung erzielen lässt. Die Antragssteiler regen an, dass die Aufteilung in Quellensteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge für diese Beiträge von der öffentlichen Inkassostelle 
vorgenommen würden. So sind die Arbeitnehmenden für ihre Verdienste sozialversichert, 
während der Steueranteil an dieser Pauschalabgabe wahlweise entweder an die Stelle der 
ordentlichen Besteuerung tritt oder bei einer ordentlichen Einkommensbesteuerung an die 
Steuer angerechnet wird. 
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